
Wieder rechtliche Frage- leider Ärger
Beitrag von „unter uns“ vom 14. April 2011 17:36

Zitat

Soweit ich weiß muss bei einem zeitweiligen U-Ausschluss das Jugendamt informiert
werden.

Auch ein schönes Detail.

Allerdings gilt beim einmaligen Ausschluss nur, dass das Amt informiert werden "kann".

Im Wiederholungsfall aber gilt das "soll" - ebenfalls in § 90 nachzulesen.
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